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Die V. wird durch gezielte persönliche Ausspra
chen realisiert, in denen, aufbauend auf vor
handene gefestigte politisch-ideologische Hal
tungen und charakterlich-moralische Vorzüge, 
gegebenenfalls in einem längeren Zeitraum, die 
entsprechende Bereitschaft durch Überzeugung 
erlangt und ausgeprägt wird. Bei —► Perspektiv- 
kadera wird sie, gestützt auf die bereits vor
handene Bereitschaft zur inoffiziellen Zusammen
arbeit, realisiert.

Anhaltspunkte, operativ bedeutsame
der im Ergebnis der politisch-operativen und 
rechtlichen Einschätzung von Informationen er
reichte Erkenntnisstand darüber, daß feindlich- 
negative Handlungen und Einstellungen von Per
sonen bzw. deren Mißbrauch durch den Gegner vor
liegen könnten. A. weisen vielfach auf die Vor
bereitung oder Durchführung feindlich-negativer 
Handlungen bzw.entsprechender Pläne und Absich
ten hin, begründen jedoch noch nicht den Ver
dacht einer Straftat.
A. sind VoraussetZungen für das Einleiten der 
Operativen Personenkontrolle.
A. können sich ergeben aus überprüften und in 
der Regel bereits verdichteten Informationen 
zu
- Handlungen (Tun oder Unterlassen), die mög

liche Begehungsweise feindlich-negativer 
Tätigkeit sein können,

- negativen und ablehnenden Einstellungen zur 
sozialistischen Entwicklung bzw. zur Politik 
der Partei- und Staatsführung, die Personen 
zxan Ausdruck bringen oder verbreiten,

- operativ-bedeutsamen Kontakten und Verbin
dungen zwischen Personen aus der DDR und 
Personen, Einrichtungen oder Organisationen 
aus dem Operationsgebiet,

- weiteren politisch-operativen Persönlichkeits
merkmalen, die Ansatzpunkte für einen Miß
brauch durch feindlich-negative Kräfte sein 
können.

Die Bewertung von Informationen als A. erfolgt 
auf der Grundlage
- von politisch-operativen Erkenntnissen und 

Erfahrungen über Pläne, Absichten, Maßnahmen, 
Begehungsweisen sowie Mittel und Methoden 
feindlich-negativer Kräfte,

- der politisch-operativen Lage im Verantwor
tungsbereich und aktueller politisch-opera
tiver Erfordernisse,

- bereits erkennbarer oder zu erwartender 
Schäden bzw. Gefahrenmomente für die innere 
Sicherheit,


